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Text 

§ 11 

Inhalt der Erklärung, 
Frist für die Bebauung 

(1) Beim Rechtserwerb an einem bebauten Baugrundstück hat der Rechtserwerber zu erklären, dass 
durch den beabsichtigten Rechtserwerb kein Freizeitwohnsitz geschaffen werden soll. 

(2) Beim Rechtserwerb an einem unbebauten Baugrundstück hat der Rechtserwerber zu erklären, 
dass 

 a) durch den beabsichtigten Rechtserwerb kein 

Freizeitwohnsitz geschaffen werden soll und 

 b) das Grundstück innerhalb der Frist nach Abs. 3 bebaut werden soll, es sei denn, das Grundstück 
ist aufgrund seiner Größe, Form oder Lage einer geordneten Bebauung nicht zugänglich. 

(3) Ein unbebautes Baugrundstück ist innerhalb von fünf Jahren ab der Ausstellung der Bestätigung 
nach § 25a Abs. 2 zu bebauen. Die Grundverkehrsbehörde kann auf Antrag des Rechtserwerbers diese 
Frist im erforderlichen Ausmaß einmalig verlängern, wenn besonders berücksichtigungswürdige Gründe 
hiefür vorliegen. Bescheide über die Verlängerung der Frist sind auch dem 
Landesgrundverkehrsreferenten zuzustellen, der dagegen Berufung erheben kann. 

(4) Wird ein unbebautes Baugrundstück nicht innerhalb der Frist nach Abs. 3 bebaut, so hat die 
Grundverkehrsbehörde dies mit Bescheid festzustellen. Nach dem Eintritt der Rechtskraft dieses 
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Bescheides hat das Grundbuchsgericht auf Antrag der Grundverkehrsbehörde die Eintragung des Rechtes 
zu löschen. § 34 Abs. 3 gilt sinngemäß. Die Grundverkehrsbehörde kann vom Antrag auf Löschung des 
eingetragenen Rechtes absehen, wenn die Löschung für den Verpflichteten aufgrund von Umständen, die 
ohne sein Verschulden eingetreten sind, eine unbillige Härte bedeuten würde. Ein solcher Bescheid ist 
auch dem Landesgrundverkehrsreferenten zuzustellen, der dagegen Berufung erheben kann. 

Im RIS seit 

06.05.2020 

Zuletzt aktualisiert am 

06.05.2020 

Gesetzesnummer 

20000005 

Dokumentnummer 

LTI40044127 


